
Aus den G r ü n d e n :
Die vom Stadtgericht in ständiger Rechtsprechung ver
tretene Auffassung — die Durchsetzung einer vor In
krafttreten des GBA ergangenen und rechtskräftig ge
wordenen Entscheidung müsse innerhalb einer Frist 
von drei Monaten seit Inkrafttreten des GBA versucht 
werden, andernfalls sei ihr die Vollstreckbarkeitserklä
rung zu versagen — findet im Gesetz keine Grundlage. 
Das Stadtgericht hat hierdurch unzulässigerweise den 
Versuch der Durchsetzung einer rechtskräftigen Ent
scheidung mit der erstmaligen Geltendmachung der 
materiellen Verantwortlichkeit eines Werktätigen 
gleichgesetzt, obwohl das ihrem rechtlichen Charakter 
und der rechtlichen Regelung nach zwei unterschied
liche Rechtshandlungen des Berechtigten sind. Es hat 
verkannt, daß bei den gern. § 6 EGGBA zu beachtenden 
Grundsätzen die Einhaltung der Dreimonatsfrist zur 
Geltendmachung der materiellen Verantwortlichkeit 
des Werktätigen sachlich nicht mehr in Betracht kommt, 
da die materielle Verantwortlichkeit des betreffenden 
Werktätigen bei Vorliegen einer rechtskräftigen Ent
scheidung hierüber bereits geltend gemacht ist. Es hat 
damit zugleich ohne sachlich und rechtlich durch
greifende Gründe die Vollstreckbarkeitserklärung einer 
Gruppe von rechtskräftigen Entscheidungen über die 
materielle Verantwortlichkeit von Werktätigen mit dem 
Ablauf einiger weniger Monate seit Inkrafttreten des 
GBA ausgeschlossen. Hierdurch hat es der Zielsetzung 
des § 6 EGGBA zuwidergehandelt, die eindeutig auf 
die Durchsetzung und damit gegebenenfalls auf die 
Vollstreckbarkeit früherer, rechtskräftiger Entscheidun
gen über die materielle Verantwortlichkeit von Werk
tätigen nach Inkrafttreten des GBA hinausläuft. Damit 
hat es das Gesetz durch unrichtige Anwendung des § 6 
EGGBA und des § 44 AGO verletzt, weshalb sein Be
schluß aufzuheben war.
Der Beschluß verletzt aber auch in anderer Hinsicht 
das Gesetz. Gemäß § 44 Abs. 1 AGO entscheidet das Ge
richt über Anträge auf Vollstreckbarkeitserklärung von 
Konfliktkommissionsbeschlüssen durch Beschluß. Da 
diese Beschlüsse des Gerichts nicht lediglich der Vor
bereitung und Durchführung der mündlichen Verhand
lung dienen, ist gegen sie gern. § 47 Abs. 1 AGO das 
Rechtsmittel des Einspruchs (Berufung) an das Beru
fungsgericht zulässig. Durch den Einspruch (Berufung) 
wird ein zweitinstanzliches Verfahren im Sinne der 
§§ 47 ff. AGO eingeleitet, das gern. § 51 AGO nach münd
licher Verhandlung durch Urteil endet. Demgemäß 
hätte das Stadtgericht auf den Einspruch (Berufung) 
der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Stadt
bezirksgerichts nach der von ihm durchgeführten münd
lichen Verhandlung durch Urteil entscheiden müssen. 
Die Entscheidung durch Beschluß dagegen war unzu
lässig und verletzt das Gesetz durch unrichtige An
wendung des § 51 AGO.
Die Konfliktkommission hat am 8. Juli 1960 über einen 
Inventurfehlbetrag in Höhe von 633,50 MDN beraten. 
In der Beratung hat der Vertreter der Antragstellerin 
ein Milverschulden des Betriebes an der Entstehung 
des Schadens eingeräumt und daraufhin den Antrag 
gegen die Antragsgegnerin auf 150 MDN gemindert. 
Die Konfliktkommission hat diesem Antrag stattgege
ben und die Antragsgegnerin durch ihren Beschluß ver

pflichtet, an die Antragstellerin 150 MDN aus mate
rieller Verantwortlichkeit zu zahlen. .
Dieser Beschluß ist rechtskräftig geworden. Der beim 
Stadtbezirksgericht gestellte Antrag, den Beschluß der 
Konfliktkommission für vollstreckbar zu erklären, 
bringt zum Ausdruck, daß die Antragstellerin auch 
nach Inkrafttreten des GBA daran festhalten will. Sie 
hätte zwar bei diesem Antrag darlegen müssen, daß ihr 
Entschluß, die Vollstreckbarkeitserklärung zu beantra
gen, auf einer Überprüfung der Leistungsverpflichtung 
der Antragsgegnerin gern. § 6 EGGBA beruht. Diese 
Überprüfung ist jedoch nicht eine Wirksamkeitsvoraus
setzung der Vollstreckbarkeitserklärung durch das Ge
richt in dem Sinne, daß bei ihrem Fehlen oder bei feh
lendem Nachweis darüber die Vollstreckbarkeitserklä
rung zu versagen wäre. Das Gericht hatte vielmehr 
auch in diesem Falle zu prüfen, ob der Beschluß der 
Konfliktkommission mit den Grundsätzen des GBA 
über die materielle Verantwortlichkeit der Werktätigen 
übereinslimmt. Hierbei war vor allem die Beschrän
kung der materiellen Verantwortlichkeit bei fahrlässi
ger Schadensverursachung des Werktätigen zu beach
ten. Da die im Beschluß der Konfliktkommission aus
gesprochene Verpflichtung der Antragsgegnerin zur 
Leistung von Schadenersatz ersichtlich unter dem Be
trag eines monatlichen Tariflohnes der Antragsgegnerin 
liegt, ergaben sich dagegen auch bei Berücksichtigung 
der Grundsätze des GBA über die materielle Verant
wortlichkeit der Werktätigen keine Bedenken. Demge
mäß hat das Stadtbezirksgericht mit Recht die Voll
streckbarkeit des Konfliktkommissionsbeschlusses er
klärt. Es hätte allerdings bereits seinerseits die Antrag
stellerin auf ihre Verpflichtung aus § 6 EGGBA hin- 
weisen müssen. Daß es das nicht getan hat, ist jedoch 
für das rechtliche Ergebnis, zu dem es gekommen ist, 
ohne Bedeutung.
Deshalb hat der Senat gern. § 9 Abs. 2 AGO, da eine 
weitere Sachverhaltsaufklärung nicht erforderlich ist, 
nach Aufhebung des Beschlusses des Stadtgerichts den 
Einspruch (Berufung) der Antragsgegnerin gegen den 
Beschluß des Stadtbezirksgerichts als unbegründet 
zurückzuweisen, so daß es bei der Vollstreckbarkeits
erklärung des Konfliktkommissionsbeschlusses vom 
8. Juli 1960 verbleibt.
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